
  

Wien, 29.Oktober 2014

Betrifft: Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Organisation der Uni-

versitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 – UG)

Zu den Änderungen des Universitätsgesetzes 2002 nimmt der Verein Uniability wie folgt 

Stellung:

1. Ad 13  

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bzw. das Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetz sind analog zum Bundes-Gleichbehandlungsgesetz  im 

Universitätsgesetz  als Referenz zu verankern.

Die Zuständigkeit des Arbeitskreises für Gleichbehandlung ist um die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen zu erweitern und Menschen mit Behinderungen müssen im 

Arbeitskreis für Gleichbehandlung vertreten sein. 

In der Folge ist ein Inklusionsplan analog zum Frauenförderplan vorzusehen.

Begründung: 

Universitätsangehörige mit Behinderungen sind im Hinblick auf Gleichstellung und 

Antidiskriminierung an den Universitäten deutlich schlechter gestellt als alle anderen von 
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Diskriminierung bedrohten Gruppen von Universitätsangehörigen, die sich z.B. zusätzlich 

zu ihren gesetzlichen Vertretungen auch an den AK für Gleichbehandlung wenden können.

2.

In Umsetzung von § 2 Z. 11 ist die Einrichtung von Behindertenbeauftragtenstellen an 

allen Universitäten im Universitätsgesetz zu verankern. 

Das Rektorat hat dem/der Behindertenbeauftragten die für die Erfüllung seiner/ihrer 

Aufgaben entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die erforderlichen Räume

zur Verfügung zu stellen.

Der/die Behindertenbeauftragte hat dem Rektorat und dem Senat jährlich einen Bericht 

über den Stand der Inklusion von Menschen mit Behinderungen an der Universität 

vorzulegen. 

3.

Der Verein Uniability - Arbeitsgemeinschaft zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen und chronischen Erkrankungen an Österreichs Universitäten und 

Hochschulen - ist als Vertretungsorganisation von Menschen mit Behinderungen zu 

verankern.

Begründung: 

Dies wäre eine Förderung von Maßnahmen zur Selbstvertretung von Menschen mit Behin-

derungen als ExpertInnen in eigener Sache, auch im Sinne der  Verpflichtung des Artikel 4

Abs. 3 aus der Konvention über  die Rechte von Menschen mit Behinderungen zur Partizi-

pation von Menschen mit Behinderungen.

4.  Ad 39 Bauleitplan 

In § 118a Abs. 5 ist der zweite Satz wie folgt zu formulieren: 

Universität. Die Immobilienprojekte sind unter Berücksichtigung hochschulpolitischer 

Schwerpunktsetzungen und der Bedarfe der Universitäten sowie der Umsetzung von 

Barrierefreiheit gemäß Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, auch über 

Planungsregionen hinweg, nach Priorität zu reihen. 

Begründung: 
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Sämtliche universitäre  Inmobilienprojekte sind barrierefrei nach den ÖNORM B1600 und 

B1602 sowie allen anderen spezifischen Normen zu planen. Damit Barrierefreiheit auch 

tatsächlich umgesetzt wird, muss die Umsetzung von einem Konsulenten/einer 

Konsulentin für Barrierefreies Bauen begleitet werden.
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